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Parkleitsystem: Zustimmung zur Erarbeitung eines Vorprojektes und Kreditbewilligung 

Sehr geehrter Herr Stadtratspräsident 

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte 

1. Grundlagen 

◼ Vorakten (Ordner "Agglomerationsprogramm 4. Generation") 

◼ Gemeinderatsbeschluss vom 22. November 2023, Takt. 3 

◼ Bericht und Antrag vom 5. März 2025 des Stadtbauamtes mit den darin erwähnten Beilagen 

◼ Protokollauszug vom 29. April 2025 der Bau- und Planungskommission, Trakt. 13 

◼ Protokollauszug vom 29. April 2025 der Umweltschutz- und Energiekommission, Trakt. 13 

◼ Protokollauszug vom 29. April 2025 der Kommission für öffentliche Sicherheit, Trakt. 14 

◼ Protokollauszug vom 6. Mai 2025 der Finanzkommission, Trakt. 1 

◼ Gemeinderatsbeschluss vom 21. Mai 2025, Trakt. 6 

2. Inhalt der Vorlage 

Der Inhalt der Vorlage ergibt sich aus dem Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom 5. März 2025 (= Beilage). 

Es wird auf dieses Dokument, die übrigen Vorakten, die nachfolgenden Hinweise und die mündlichen Ausfüh-

rungen des zuständigen Mitgliedes des Gemeinderates anlässlich der Sitzung des Stadtrates vom 30. Juni 2025 

verwiesen. 

3. Vorberatende Behörden 

◼ Die Bau- und Planungskommission behandelte die Vorlage am 29. April 2025 und verabschiedete die 

Vorlage grundsätzlich zustimmend, jedoch mit dem Antrag, den stadträtlichen Beschlussespunkt 1. wie 

folgt abzuändern bzw. zu ergänzen: "Der Erarbeitung des Vorprojektes wird zugestimmt, wobei vorgängig 

die privaten baubewilligungsrechtlich öffentlich zugänglichen Parkplätze zu erfassen und zu dokumen-

tieren sind." 

◼ Die Umweltschutz- und Energiekommission behandelte die Vorlage am 29. April 2025 und verabschie-

deten sie ohne Anträge und somit unverändert. 

◼ Gleiches gilt für die Kommission für öffentliche Sicherheit, welche die Vorlage ebenso am 29. April 2025 

ohne Anträge und somit unverändert verabschiedete.  

◼ Die Finanzkommission kam an ihrer Sitzung vom 6. Mai 2025 zum Schluss, der Vorlage nicht zuzustim-

men und verabschiedete daher den nachfolgenden Antrag: "Das Geschäft wird abgelehnt." 

◼ Der Gemeinderat behandelte die Vorlage an seiner Sitzung vom 21. Mai 2025 und setzte sich unter an-

derem mit dem Antrag der Bau- und Planungskommission sowie der ablehnenden Haltung der Finanz-

kommission auseinander: 

◼ Hinsichtlich des Antrags der Bau- und Planungskommission stellte der Gemeinderat fest, dass er der 

Verwaltung in anderem Zusammenhang bereits einen Auftrag zur Erhebung der Situation bzgl. der 

"privaten baubewilligungsrechtlich öffentlich zugänglichen Parkplätze" erteilte. Dieser Auftrag wurde 

noch nicht abgeschlossen. Das Kernanliegen des Antrags blieb inhaltlich bzw. politisch indessen un-

bestritten. Der Gemeinderat lehnte den Antrag auf Abänderung bzw. Ergänzung des stadträtlichen 

Beschlusses jedoch aus formellen Gründen ab, da dieser keinen direkten Bezug zur stadträtlichen 

Beschlussfassung zur Erarbeitung des Vorprojekts für ein Parkleitsystem hat. 

◼ Die ablehnende Haltung der Finanzkommission wurde in der gemeinderätlichen Beratung nicht ge-

teilt: Der Bedarf und die Notwendigkeit eines Parkleitsystems wurden im Projekt für den Gemeinderat 

plausibel hergeleitet. Es wurde in der gemeinderätlichen Diskussion auch nochmals verdeutlicht, 

dass das Parkleitsystem nicht nur ein grosses Bedürfnis des Gewerbevereins und der Stadtvereini-

gung Langenthal (SVL) ist, sondern auch eine Voraussetzung für die erforderliche Reduktion der 

Durchfahrten im Zentrum und ein notwendiger Bestandteil des städtischen Verkehrskonzepts dar-

stellt.  

Entsprechend verabschiedete der Gemeinderat die Vorlage im Resultat unverändert zu Händen der Bera-

tung im Stadtrat.  
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Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen Zustimmung zu folgendem: 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 61 Abs. 2 Ziff. 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach Kenntnis-

nahme des gemeinderätlichen Berichts vom 21. Mai 2025, beschliesst: 

1. Der Erarbeitung des Vorprojektes Parkleitsystem wird zugestimmt. 

2. Der hierfür erforderliche Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr. 150'000.00 (inklusive MWST) wird zu Las-

ten der Investitionsrechnung, Konto 3200.5010.117 "Vorprojektierung Parkleitsystem, Projektierunqskre-

dit", bewilligt. 

3.  Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

Berichterstattung:  Stadtpräsident Reto Müller, Ressortvorsteher Bau- und Planungswesen 

Langenthal, 21. Mai 2025    IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

           Der Stadtpräsident: 

 

           Reto Müller 

           Der Stadtschreiber: 

 

           Marc Häusler 

 

 

◼ Beilage:      Bericht und Antrag des Stadtbauamtes vom 5. März 2025  
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1 Das Wichtigste in Kürze

Ein Parkleitsystem informiert die Autofahrenden darüber, wo wie viele freie Parkplätze im Stadtgebiet zur

Verfügung stehen und leitet die Automobilisten direkt dorthin. Dadurch wird der Suchverkehr nach freien

Parkplätzen reduziert und das Gesamtverkehrssystem entlastet.

Das Parkleitsystem stellt einen wichtigen Teil des Lenkungskonzepts zum motorisierten Individual-

verkehr (MIV) zur Entlastung des Stadtzentrums dar. Eine Massnahme aus dem Lenkungskonzept ist, den

Parkplatzsuchverkehr auf festgelegten Routen möglichst ausserhalb des Zentrums und zielgerichtet zu

führen.

Das bestehende analoge Parkleitsystem soll durch ein neues moderneres System abgelöst werden. In

der ersten Projektphase muss das Parkleitsystem konzeptionell aufgearbeitet werden. Dies beinhaltet in

. einem ersten Umgang vor allem die Klärung und Festsetzung der Anforderungen, die ein Parkleitsystem

erfüllen soll.

Dem Gemeinderat wird zuhanden des Stadtrats beantragt, der Erarbeitung des Vorprojekts Parkleit-

system zuzustimmen und den für die Ingenieurleistungen bis und mit SIA Phase 53 erforderlichen Kredit

in Höhe von Fr. 150'000.00 (inklusive MWSn zu bewilligen.

2 Grundlagen

� Gemeinderatsbeschluss zum Agglomerationsprogramm 3. Generation und der Freigabe zur

Mitwirkung vom 21. Oktober 2015, Traktandum 1

� Gemeinderatsbeschluss zum Agglomerationsprogramm 3. Generation und der Genehmigung des

Mitwirkungsbericht und der Freigabe zur kantonalen Vorprüfung vom 27. Januar 2016, Traktandum 1

� Gemeinderatsbeschluss zur Kenntnisnahme über die Erarbeitung des Agglomerationsprogramms

Langenthai der 4. Generation vom 27. März 2019, Traktandum 2

� Gemeinderatsbeschluss zur Mitwirkungseingabe Agglomerationsprogramm Langenthai der 4. Gene-

ration (Gartenagglo) vom 25. März 2020, Traktandum 2

� Gemeinderatsbeschluss Agglomerationsprogramm der 4. Generation, Genehmigung des Projekt-

startes und Bewilligung eines Verpflichtungskredites vom 22. November 2023, Traktandum 3

(Geschäft wurde zurückgezogen)

3 Ausgangslage und Handlungsbedarf

Ein Parkleitsystem informiert die Autofahrenden darüber, wo wie viele freie Parkplätze im Stadtgebiet zur

Verfügung stehen und leitet die Automobilisten direkt dorthin. Dadurch wird der Suchverkehr nach freien

Parkplätzen reduziert und das Gesamtverkehrssystem . entlastet. Das Parkleitsystem stellt einen

wichtigen Teil des Lenkungskonzepts zum motorisierten Individualverkehr (MIV) zur Entlastung des

Stadtzentrums dar. Eine Massnahme aus dem Lenkungskonzept ist, den Parkplatzsuchverkehr auf

festgelegten Routen möglichst ausserhalb des Zentrums und zielgerichtet zu führen.

Seit 2001 verfügt die Stadt Langenthai über ein eher bescheidenes, analoges Parkleitsystem. Die

Wegweiser dieses Systems lenken die Autofahrenden von den Einfahrtsstrassen zu den Parkplätzen

Bahnhof P+R (Park + Ride), MarkthallejSagibach, Parkplatz Wuhr und zur Einstellhalle Kreuzfeld. Bei der

Neugestaltung des Parkplatzes Wuhr wurde ein System zur Erfassung und Anzeige der Belegung

realisiert. Das bestehende System ist veraltet und entspricht nicht mehr den Anforderungen an die

heutige Verkehrssituation.
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Die Forderung nach einem zeitgemässen Parkleitsystem wurde im Rahmen der Verkehrslösung Langen-

thai öfters in verschiedenen politischen Gremien (u.a. Steuergruppe, Begleitgruppe, verschiedene

Kommissionen und Gemeinderat) gestellt.

Das bestehende Parkleitsystem soll durch ein neues moderneres System abgelöst werden. Neuere

Beispiele für ein solches System finden sich u.a. in Murten oder Thun. Am 8. August 2024 konnte eine

Delegation der Steuergruppe die Anlage in Murten besichtigen. Im Rahmen der Projektierung wird auch

zu prüfen sein, ob private Parkierungsanlagen in Langenthai (z. B. Manor oder Coop-Tell) integriert

werden können.

Für die die Umsetzung des Parkleitsystems werden der Stadt Subventionen von Bund und Kanton im

Rahmen des Agglomerationsprogramms der 4. Generation in der Höhe von ca. Fr.480'000.00 in Aussicht

gestellt.

Mit dem vorliegenden Bericht und Antrag wird dem Gemeinderat zuhanden des Stadtrats beantragt, den

Verpflichtungskredit in der Höhe von Fr.150'000.00 (inklusive MWSn zu Lasten der Investitionsrechnung

zu bewilligen.

4 Projektorganisation

Die Projektleitung liegt beim Stadtbauamt, Fachbereich Tiefbau und Umwelt.

S MethodiklVorgehen

Das bestehende Parkleitsystem soll durch ein neues (dynamisches oder halbdynamisches) System

ersetzt werden. In der ersten Projektphase muss das Parkleitsystem konzeptionell aufgearbeitet werden.

Dies beinhaltet in einem ersten Umgang vor allem die Klärung und Festsetzung der Anforderungen, die

ein Parkleitsystem erfüllen soll.

Exkurs: dynamisches oder halbdynamisches System

Bei halbdynamischen Parkleitsystemen müssen die Parkplätze vor Ort überwacht werden. Die Daten

werden nur periodisch an das Parkleitsystem gesendet. An den Anzeigen ist nur ersichtlich ob Parkplätze

frei sind, nicht wie viele frei sind.

Gerade bei grossen, offenen Parkplätzen, die nicht mit Kameras oder Schranken überwacht werden

können, macht ein halbdynamisches System Sinn.

Dynamische Parkleitsysteme erfassen die Belegung der Parkplätze automatisiert via Kameras, Schranken

oder auch Bodensensoren. So wird die genaue Anzahl der freien Parkplätze ermittelt. Die Daten werden

in Echtzeit an die Tafeln im Stadtgebiet weitergeleitet. Es ist somit jederzeit ersichtlich, wie viele Park-

plätze frei sind.

Ein solches Parkleitsystem ist aufgrund seiner vielen Komponenten teurer als ein halbdynamisches

Parkleitsystem.

Im Vorprojekt wird zudem bestimmt, welche Parkplätze/Parkflächen einbezogen werden und welche

technische Infrastruktur dazu erforderlich ist. Routen und die Bündelung des Parkplatzsuchverkehrs

werden festgelegt und Alternativrouten bestimmt.

Eswird bestimmt, wo die Anzeigen künftig stehen und ob eine Anpassung der Signalisation nötig wird.

Mit dem Abschluss des Vorprojektes wird auch eine entsprechende Kostenschätzung für die Ausführung

vorliegen. Gemäss heutigem Wissensstand wird davon ausgegangen, dass der Stadtrat für die

Beschlussfassung zuständig sein wird.
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6 Vor- und Nachteile verschiedener Varianten

Keine Bemerkungen.

7 Ergebnis

Dem Gemeinderat wird zuhanden des Stadtrats beantragt, der Erarbeitung des Vorprojekts Parkleit-

system zuzustimmen und den für die Ingenieurleistungen bis und mit SIA Phase 53 erforderlichen Kredit

in Höhe von Fr. 150'000.00 (inklusive MWSn zu bewilligen.

8 Konsequenzen bei Ablehnung

Bei einer Ablehnung des Geschäfts bleibt das bisherige Parkleitsystem bestehen. Der Parkplatz-

suchverkehr würde nicht reduziert werden und eine weitere Entlastung des Stadtzentrums wäre nicht

möglich.

9 Auswirkungen auf die Verwaltung (Personalbestand, Infrastruktur, Organisation)

Die Projektbearbeitung erfolgt im Rahmen der ordentlichen Verwaltungstätigkeit.

10 Finanzielle Auswirkungen

Gemäss der Richtofferte von B&S AG vom 18. Februar 2025 wird mit folgenden Kosten gerechnet:

Position Kosten

Vorarbeiten Fr. 15'000.00

Konzept Fr. 37'000.00

Wegweisungskonzept Fr. 12'000.00

Submission Systemlieferant Fr. 15'000.00

Bauprojekt Fr. 16'000.00

Submission Bauunternehmen Fr. 12'000.00

Ausführungsplanung, Bauleitung, Begleitung Inbetriebnahme (Tests, etc.) Fr. 14'000.00

Reserve Fr. 10'000.00

Total Honorar Fr. 131'000.00

Nebenkosten pauschal 3% Fr. 3'930.00

Total exklusive MWST Fr. 134'930.00

MWST (8.1 %) gerundet Fr. 10'929.40

Totalingenieurleistungen, gerundet Fr. 145'879.40

Unvorhergesehenes Fr. 4'120.60

Projektierungskredit total Fr. 150'000.00

10.1 Ausgaben zur Aktivierung und Abschreibung der Investition

Planungskredit: IZI Ausführungskredit: o

Voraussichtliche Ausführung/Inbetriebnahme der Investition: 2025

Jahr der Investition

(Realisation)

2025

Investitionsbetrag

Brutto

Nutzungsdauer Abschreibungssatz

Fr. 150'000.00 20 Jahre 2.5%
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10.2 Finanzierungsnachweis

Im vom Gemeinderat am 26. Juni 2024 genehmigten Investitionsplan 2025 - 2029, Pos. 1.7, sind für das

"Parkleitsystem mit Belegungserkennung" Nettoinvestitionen von Fr. 900'000.00, Fr. 50'000.00 im Jahr

2024, Fr. 300'000.00 im Jahr 2025, Fr. 500'000.00 im Jahr 2026 und Fr. 50'000;00 im Jahr 2027

vorgesehen. Der vorliegende Investitionsantrag über Fr. 150'000.00 ist ein Teil aus dem Gesamtprojekt.

Die Tragbarkeit für die Investition ist im Finanz- und Investitionsplan 2025 - 2029 nachgewiesen. Für die

Finanzierung der Folgeaufwendungen aus der Investition sind 0.0337 Steuerzehntel notwendig.

11 Stellungnahme Dritter

Keine Bemerkung

12 Mitberichte aus der Verwaltung

DasAmt für öffentliche Sicherheit bedankt sich für die Möglichkeit zur Stellungnahme. Wir begrüssen die

Bestrebungen für ein zeitgemässes, dem aktuellen Stand der Technik entsprechendes Parkleitsystem.

Wir erlauben uns darauf hinzuweisen, dass bereits in der Projektierungsphase zwingend die privaten

Parkierungsanlagen einbezogen werden müssen, da diese mehr als die Hälfte der öffentlichen,

bewirtschafteten Parkplätze in Langenthai ausmachen. Zudem müssen auch die in kleineren Gruppen

vorhandenen Strassenparkplätze, wie sie in Langenthai recht häufig vorkommen, einbezogen werden.

Entsprechende technische Lösungen sind mittlerweile vorhanden. Hier verweisen wir auf die

. implementierte Anwendung in der Stadt Murten, welche bei der vor Ort Besichtigung, uns präsentiert

wurde. Auch die optionale Möglichkeit Verkehrsinformationen oder Veranstaltungen anzuzeigen kann

einen signifikanten Nutzen darstellen, da in unserer Innenstadt, viele Veranstaltungen das Jahr hindurch

stattfinden.

13 Terminprogrammzur Realisierung

. April 2025: Verpflichtungskredit im Gemeinderat

Juni 2025: Verpflichtungskredit im Stadtrat

Juli 2025 bis Januar 2026: Erarbeitung Vorprojekt

. Frühling 2026: Ausführungskredit in Stadtrat

2. Hälfte 2026: Bauprojekt ausarbeiten, Baubewilligungsverfahren und Submission

2. Hälfte 2027: Start Realisierung

14 Kommunikation

Der Stadtratsbeschluss wird auf der Homepage der Stadt Langenthai veröffentlicht.

15 Zuständigkeiten zum Beschluss

Gemäss Art. 61 Abs. 2 Ziff. 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 beschliesst der Stadtrat in

endgültiger Zuständigkeit über neue einmalige Ausgaben über Fr. 70'000.00 bis Fr. 500'000.00 zur

Vorbereitung von Beschlüssen, die in die Zuständigkeit der Stimmberechtigten oder des Stadtrates

fallen. Die im vorliegenden Fall zu bewilligenden finanziellen Mittel betragen insgesamt Fr. 150'000.00

(inklusive MWSn und liegen somit innerhalb der genannten Spannweite. Fürden vorliegenden Beschluss

ist demnach der Stadtrat endgültig, das heisst ohne Vorbehalt des fakultativen Referendums zuständig.
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16 Beschlussentwurf

Gestützt auf diese Ausführung beantragen wir Ihnen Zustimmung zu folgendem

Beschlussentwurf:

1. Der Gemeinderat, gestützt auf Art. 67 Abs. 2 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach

Kenntnisnahme des Berichts und Antrags des Stadtbauamts vom 5. März 2025, beantragt dem

Stadtrat Zustimmung zu folgendem Beschluss:

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 61 Abs. 2 lift 1 der Stadtverfassung vom 22. Juni 2009 sowie nach

Kenntnisnabme des gemeinderätlichen Berichtes vom , beschliesst:

1. Oie Erarbeitung des Vorprojektes Parkleitsystem wird genehmigt.

2. Der für die Ingenieurleistungen erforderliche Verpflichtungskredit von gesamthaft Fr. 150'000.00

(inklusive MWS7j wird zu Lasten der Investitionsrechnung, Konto 3200.5010.117

"Vorprojektierung Parkleitsystem, Projektierunqskredit", bewilligt.

3. Der Gemeinderat wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt

2. Die Stadtkanzlei wird dem weiteren Vollzug beauftragt.

Vorsitzender Steuergruppe Verkehr und Stadtzentrum

. ~./\

t.V. I . v '---
Beatrice Ringgenberg

Stv. Stadtbaumeisterin

Reto Müller

Hinweis: Anwesenheit Amtsvorsteher/in bei Beratung gewünscht o ja IXI nein

Beilagen

1. Richtofferte B+S vom 18. Februar 2025

2. Finanzierungsnachweis vom 26. Februar 2025
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Rückzug des Geschäfts "Familienzentrum Langenthal: Einführung und Betrieb als befristete Gemeindeauf-

gabe"; Zustimmung 

Sehr geehrter Herr Stadtratspräsident 

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte 

1. Grundlagen 

◼ Vorakten (Ordner "Familienzentrum") 

◼ Protokollauszug des Stadtrates vom 25. November 2024, Trakt. 3 

◼ Gemeinderatsbeschluss vom 15. Januar 2025, Trakt. 13 

◼ Bericht und Antrag vom 22. April 2025 des Sozialamtes mit den darin erwähnten Beilagen 

◼ Protokollauszug vom 5. Mai 2025 der Sozialkommission, Trakt. 1 

◼ Gemeinderatsbeschluss vom 14. Mai 2025, Trakt. 2 

2. Inhalt der Vorlage 

Der Inhalt der Vorlage ergibt sich aus dem Bericht und Antrag des Sozialamtes vom 22. April 2025 (= Beilage). 

Es wird auf dieses Dokument, die übrigen Vorakten, die nachfolgenden Hinweise und die mündlichen Ausfüh-

rungen des zuständigen Mitgliedes des Gemeinderates anlässlich der Sitzung des Stadtrates vom 30. Juni 2025 

verwiesen. 

3. Vorberatende Behörden 

◼ Die Sozialkommission behandelte die Vorlage am 5. Mai 2025 und verabschiedete sie ohne Anträge und 

somit unverändert. 

◼ Der Gemeinderat verabschiedete die Vorlage an seiner Sitzung vom 21. Mai 2025 – zumindest hinsicht-

lich des dem Stadtrat zu unterbreiteten Beschlusses – ebenfalls unverändert zu Händen des Stadtrates. 

Hinsichtlich des weiteren Vorgehens legte der Gemeinderat bezüglich des in seiner Kompetenz liegenden 

Beschlussesteils fest, dass – entgegen dem Antrag im Bericht und Antrag des Sozialamtes vom 22. April 

2025 – nicht das Sozialamt mit der Ausarbeitung eines angepassten Modells beauftragt wird, sondern 

der Verein Familienzentrum Alte Mühle dazu aufgefordert wird. Dabei legte der Gemeinderat einerseits 

als Bedingung fest, dass der Standort der Alten Mühle in der weiteren Bearbeitung auszuschliessen ist. 

Andererseits ordnete er an, dass für die aus einer entsprechenden Vorlage resultierenden Mehrkosten 

seitens Verwaltung Kompensationsmöglichkeiten aufzuzeigen sind.  

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen Zustimmung zu folgendem: 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 31 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019, sowie nach 

Kenntnisnahme des gemeinderätlichen Berichtes vom 14. Mai 2025, beschliesst: 

1. Dem Rückzug des Geschäfts "Familienzentrum Langenthal: Einführung und Betrieb als befristete Gemein-

deaufgabe; Genehmigung des Reglementes über das Familienzentrum Alte Mühle; Kreditbewilligung" (Be-

richt Gemeinderat vom 16. Oktober 2024 für die Stadtratssitzung vom 25. November 2024) durch den Ge-

meinderat wird zugestimmt. 

2. Das Sekretariat des Stadtrates wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

Berichterstattung:  Gemeinderätin Martina Moser, Sozialwesen, Altersfragen und Gesundheit 
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Langenthal, 14. Mai 2025    IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

           Der Stadtpräsident: 

 

           Reto Müller 

           Der Stadtschreiber: 

 

           Marc Häusler 

 

 

◼ Beilage:      Bericht und Antrag des Sozialamtes vom 22. April 2025  

 

 

 



lt3856
Textfeld
Beilage Traktandum Nr. 5Stadtratssitzung vom 30. Juni 2025





















Gemeinderat 
Stadtratssitzung vom 30. Juni 2025 Traktandum Nr. 6 

 

     (Traktandum 6 / Seite 1) 

 

Motion Freudiger Patrick (SVP), Bösiger Daniel (SVP), Clavadetscher Diego (FDP), Dietrich Pascal (parteilos), 

Häfliger Dyami (glp), Lerch Martin (SVP), Zaugg-Streuli Franziska (FDP) vom 20. Dezember 2021: "Neues Sub-

missionsrecht – kommunale Spielräume nutzen!: Berichterstattung und Antrag auf Abschreibung 

Sehr geehrter Herr Stadtratspräsident 

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte 

1. Grundlagen  

◼ Vorakten Motion Freudiger Patrick (SVP), Bösiger Daniel (SVP), Clavadetscher Diego (FDP), Dietrich Pascal 

(parteilos), Häfliger Dyami (glp), Lerch Martin (SVP), Zaugg-Streuli Franziska (FDP) vom 20. Dezember 

2021: "Neues Submissionsrecht – kommunale Spielräume nutzen!" 

◼ Bericht und Antrag vom 8. Mai 2025 des zentralen Rechtsdienstes mit den darin erwähnten Beilagen 

◼ Gemeinderatsbeschluss vom 14. Mai 2025, Trakt. 3 

2. Inhalt der Vorlage 

Erheblich erklärte Motionen und Postulate gehen zur Behandlung an den Gemeinderat; dieser hat darüber 

so bald als möglich, in jedem Fall innerhalb von zwei Jahren seit der Erheblicherklärung, zu berichten oder 

Antrag zu stellen. Der Stadtrat befindet über die Abschreibung parlamentarischer Vorstösse (Art. 59 Abs. 3 

der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019). 

Der Gemeinderat befasste sich an seiner Sitzung vom 14. Mai 2025 letztmals mit dem Anliegen der Motion. 

Mit Verweis auf den Bericht und Antrag des zentralen Rechtsdienstes vom 8. Mai 2025 (= Beilage 1) sowie 

die Weisungen zum Beschaffungswesen vom 26. Februar 2025 (= Beilage 2) orientiert der Gemeinderat den 

Stadtrat schriftlich über das Ergebnis der Arbeiten und beantragt dem Stadtrat die Abschreibung der Motion 

vom Protokoll des Stadtrates.  

Gestützt auf diese Ausführungen beantragen wir Ihnen Zustimmung zu folgendem 

Beschlussentwurf: 

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 59 Abs. 3 der Geschäftsordnung des Stadtrats vom 24. Juni 2019 sowie nach 

Kenntnisnahme der gemeinderätlichen Berichterstattung vom 14. Mai 2025, beschliesst: 

1. Die Motion Freudiger Patrick (SVP), Bösiger Daniel (SVP), Clavadetscher Diego (FDP), Dietrich Pascal 

(parteilos), Häfliger Dyami (glp), Lerch Martin (SVP), Zaugg-Streuli Franziska (FDP) vom 20. Dezember 

2021: "Neues Submissionsrecht – kommunale Spielräume nutzen!" wird als erledigt vom Protokoll des 

Stadtrates abgeschrieben. 

2. Das Sekretariat des Stadtrates wird mit dem weiteren Vollzug beauftragt. 

Berichterstattung:   keine (schriftliche Beantwortung) 

Langenthal, 14. Mai 2025    IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

           Der Stadtpräsident: 

 

            Reto Müller 

           Der Stadtschreiber: 

 

           Marc Häusler 

 

◼ Beilage 1: Bericht und Antrag des zentralen Rechtsdienstes vom 8. Mai 2025 

◼ Beilage 2:  Weisungen zum Beschaffungswesen vom 26. Februar 2025 
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Parlamentarische Erklärung der SP/GL-Fraktion vom 19. August 2024: "Verurteilung von Rassismus und 

Menschenfeindlichkeit" 

Sehr geehrte Frau Stadtratspräsidentin 

Sehr geehrte Stadträtinnen und Stadträte 

1. Grundlagen 

◼ Parlamentarische Erklärung der SP/GL-Fraktion und der GLP/EVP-Fraktion vom 19. August 2024 

◼ Bericht des Gemeinderats vom 9. Oktober 2024 

◼ Protokoll-Auszug der Sitzung der Geschäftsprüfungskommission vom 11. November 2024 / 

Rückweisungsbeschluss an den Gemeinderat 

◼ Schreiben des Gemeinderats an die Geschäftsprüfungskommission vom 2. Mai 2025 mit Beilage (Memo 

von Janine Jauner, Leiterin zentraler Rechtsdienst, vom 12. März 2025) 

◼ Schreiben des Büros des Stadtrats an den Gemeinderat vom 22. Mai 2025 

◼ Antwortschreiben des Gemeinderats an das Büro des Stadtrats vom 4. Juni 2025 

2. Inhalt der Vorlage 

a) Text der Parlamentarischen Erklärungen 

"Verurteilung von Rassismus und Menschenfeindlichkeit 

Erklärung:  

Der Stadtrat Langenthal verurteilt und missbilligt, alle Arten von rassistischen und menschenfeindlichen 

Ideologien, einschließlich Rechtsextremismus, Antisemitismus, Fremdenfeindlichkeit, und alle Formen von 

Diskriminierung aufgrund von Herkunft, Religion, oder Hautfarbe.  

Gewalt in jegliche Form gegenüber Mitmenschen hat in Langenthal keinen Platz. Der Stadtrat ist sich seiner 

Verantwortung bewusst und fordert den Gemeinderat auf, klar gegen die genannten Phänomene Stellung zu 

beziehen und die zu deren Bekämpfung erforderlichen Massnahmen zu treffen.  

Begründung:  

In der jungen Vergangenheit wurde ein Anstieg von (rechts)extremistischen Symbolen in der Stadt 

Langenthal festgestellt. Des weiteren ist erwiesen, dass sich neofaschistische Gruppierungen wie die Junge 

Tat, auf dem Stadtgebiet und in öffentlichen Gebäuden bewegen und ihr menschenverachtendes 

Gedankengut, wie am vergangenen Wochenenden, an Partys in der Region verbreiten. Die vorliegende 

Thematik beschäftigt die Bevölkerung. Es ist deshalb angebracht, dass der Stadtrat und die politischen 

Behörden gegenüber der Öffentlichkeit klarstellen, dass die besagten Phänomene in Langenthal keinen Platz 

haben. " 

b) Formales 

Gemäss Artikel 60 Absatz 1 seiner Geschäftsordnung1 kann der Stadtrat Parlamentarische Erklärungen (auf 

Antrag einer Kommission oder Fraktion) in der Form eines Stadtratsbeschlusses abgeben. Parlamentarische 

Erklärungen verstehen sich als grundsätzliche politische Hinweise zu Händen des Gemeinderates (Art. 60 

Abs. 2). Der Gemeinderat nimmt an der übernächsten Sitzung zur eingereichten Parlamentarischen Erklärung 

Stellung (Art. 60 Abs. 3). 

In Anlehnung an die Regelungen auf Bundesebene ist diese Bestimmung so zu verstehen, dass 

parlamentarische Erklärungen (nur) dann formell als abgegeben gelten, wenn sie durch den Stadtrat zum 

Beschluss erhoben werden. Beschliesst der Stadtrat die parlamentarische Erklärung nicht, gilt sie als 

abgeschrieben. Ein anderes Verständnis kommt aufgrund der systematischen Einordnung des Instruments 

bei den parlamentarischen Vorstössen im Zusammenhang mit dem Wortlaut von Artikel 60 Absatz 1 und 2 

kaum in Betracht. So entfalten auch Motionen oder Postulate ihre Wirkung für den Gemeinderat nur, wenn 

sie vom Stadtrat überwiesen werden. Aufgrund ihrer möglichen Wirkung für den Gemeinderat, nimmt dieser 

(vor der Beschlussfassung durch den Stadtrat) zur Erklärung Stellung. Gemäss dem Wortlaut von Artikel 60 

Absatz 3 Geschäftsordnung Stadtrat kann (durch den Stadtrat) auf die Stellungnahme des Gemeinderats 

 
1 Geschäftsordnung des Stadtrats vom 24. Juni 2029; 2.1 R 
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nicht verzichtet werden. Der Gemeinderat ist aber wohl nicht gezwungen, sich inhaltlich zur 

parlamentarischen Erklärung zu äussern. 

3. Vorberatende Behörden 

Die Geschäftsprüfungskommission behandelte den Bericht des Gemeinderats vom 9. Oktober 2024 zur 

Parlamentarischen Erklärung an ihrer Sitzung vom 11. November 2024. Sie wies das Geschäft als formell 

nicht korrekt zurück und beauftragte den Gemeinderat, "einen der Geschäftsordnung entsprechenden 

Beschlussentwurf dazu vorzulegen und zusätzlich die inhaltliche Zulässigkeit (Grundrechtskonformität einer 

Verurteilung von Rassismus und Menschenfeindlichkeit) zu prüfen. Die GPK war der Ansicht, der 

Gemeinderat könne zu seiner Stellungnahme gemäss Artikel 60 Absatz 3 nicht lediglich "Kenntnisnahme" 

beantragen. Er müsse vielmehr dem Stadtrat beantragen, ob dieser die parlamentarische Erklärung 

beschliessen soll oder nicht. Zudem waren offenbar Zweifel aufgekommen, ob eine parlamentarische 

Erklärung in der beantragten Form mit übergeordnetem (Grund)Recht vereinbar sei. 

4. Schreiben des Gemeinderats vom 2. Mai 2025 und Memo der Leiterin des zentralen Rechtsdienst vom 12. 

März 2025 betreffend (Grund)Rechtskonformität der Parlamentarischen Erklärung 

Mit Schreiben vom 2. Mai 2025 an die Geschäftsprüfungskommission bittet der Gemeinderat den Stadtrat 

um Auslegung von Artikel 60 seiner Geschäftsordnung bezüglich der zwingenden Natur der 

gemeinderätlichen Stellungnahme und eines diesbezüglichen Antrags und des Zeitpunkts zu dem diese 

abzugeben sind. Der Gemeinderat ist weiter offensichtlich der Meinung, er sei nicht, wie in Art. 67 Abs, 2 

Stadtverfassung geregelt, zuständig, in diesem Geschäft einen Beschlussantrag vorzubereiten.  

Weiter liess er der Geschäftsprüfungskommission das Memo der Leiterin des zentralen Rechtsdienstes zur 

Frage der (Grund)Rechtskonformität der Parlamentarischen Erklärung zukommen. 

Wie unter Ziffer 2. bereits ausgeführt, ist die Stellungnahme des Gemeinderats für den Stadtrat in der Weise 

zwingend, als er dem Gemeinderat auf jeden Fall dazu Gelegenheit geben muss. Er kann nicht – wie dies in 

Artikel 15 Absatz 2 Geschäftsordnung namentlich für Beschlussanträge der Fall ist – auf eine solche 

Stellungnahme verzichten, wenn er der Ansicht ist, der Gemeinderat sei nicht (materiell) betroffen. Dies ist 

folgerichtig, da sich Parlamentarische Erklärung nach dem Wortlaut von Artikel 60 Absatz 1 explizit an den 

Gemeinderat richten und diesen somit in jedem Fall betreffen. Hingegen kann dem Wortlaut von Artikel 60 

Absatz 3 nicht entnommen werden, dass der Gemeinderat zur Abgabe einer Stellungnahme verpflichtet ist. 

Der Gemeinderat kann auf eine solche somit auch verzichten, namentlich wenn er mit dem Inhalt der 

Erklärung einverstanden ist. 

Weiter ergibt sich aus dem Wortlaut von Artikel 60 Absatz 1 Geschäftsordnung Stadtrat nicht explizit, wie 

die Beschlussfassung des Stadtrats formell erfolgt. Insofern ist dem Gemeinderat zuzustimmen, dass eine 

redaktionelle Überarbeitung zur Klärung zu empfehlen ist.  

Die Geschäftsprüfungskommission zog zur Füllung dieser "Lücke" in den städtischen Regelungen Artikel 67 

Abs. 2 der Stadtverfassung heran und lud den Gemeinderat ein, das Geschäft in diesem Sinne vorzubereiten 

und einen Beschlussesentwurf zu unterbreiten. Der Gemeinderat hat auf die Formulierung eines solchen 

Entwurfs verzichtet und eine Stellungnahem eingereicht, welche die Erklärung inhaltlich gutheisst. Das Büro 

des Stadtrats hat in dieser Situation schliesslich Folgendes zur fehlenden expliziten Zuständigkeitsregelung 

erwogen: 

Mit Blick auf das für parlamentarische Vorstösse und Beschlussanträge des Stadtrats Geltende kann 

Folgendes festgehalten werden: Parlamentarische Erklärungen sind, gleich wie Beschlussanträge, 

parlamentarische Instrumente, mit welchen – anders als im Fall der parlamentarischen Vorstösse – ein 

Organ des Stadtrats einen Antrag direkt an den Stadtrat richtet. Dieser entscheidet über Annahme oder 

Ablehnung des an ihn gerichteten Antrags. Demgegenüber kann der Stadtrat über parlamentarische 

Vorstösse erst aufgrund des vom Gemeinderat mit der Beantwortung formulierten Antrags (auf 

Erheblicherklärung, Abschreibung etc.) Beschluss fassen. In diesen Fällen ist die Antragstellung durch den 

Gemeinderat somit zwingend. E contrario ist sie es bei Stellungnahmen zu Parlamentarischen Erklärungen 

oder Beschlussanträgen nicht, da in diesen Fällen bereits ein Antrag formuliert ist. Zwar steht es dem 

Gemeinderat wohl frei, dem Stadtrat zu empfehlen (beantragen), einen Beschlussantrag oder eine 

Parlamentarische Erklärung abzulehnen. Will er das nicht, kann er aber zweifellos auch einfach Antrag auf 
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Kenntnisnahme seiner Stellungnahme stellen. Eine doppelte (positive) Antragstellung des Gemeinderates  

ist nicht erforderlich. Das Stadtratsbüro unterbreitet somit Parlamentarische Erklärungen dem Stadtrat mit 

einem von ihm beschlossenen Antrag auf Übernahme oder Rückweisung der Erklärung.  

Das Stadtratsbüro hat entsprechend in Aussicht genommen, die Regelungen zu Parlamentarischen 

Erklärungen in seiner Geschäftsordnung zu präzisieren. 

In ihrem Memorandum vom 12. März 2025 kommt die Leiterin des zentralen Rechtsdienstes weiter zum 

Schluss, dass es keine Gründe ersichtlich sind, dass die Parlamentarische Erklärung zur Verurteilung von 

Rassismus und Menschenfeindlichkeit gegen die (Grund)Rechtsordnung verstösst. Bezüglich der oben 

ausgeführten formellen Fragen (Antragstellung durch den Gemeinderat) kommt sie zu denselben Schlüssen 

wie vorliegend das Stadtratsbüro. 

5. Stellungnahme des Gemeinderates zur parlamentarischen Erklärung vom 9. Oktober 2024 und vom 28. Mai 

2025 

In seiner Stellungnahme vom 9. Oktober 2024 hält der Gemeinderat fest, dass er die Haltung in der 

parlamentarischen Erklärung begrüsst und Rassismus sowie Menschenfeindlichkeit und jegliche Form von 

Diskriminierung verurteilt. Er betont, dass es auch für ihn entscheidend sei, dass diese konsequente Haltung 

in konkreten Handlungen Ausdruck findet und bedankt sich bei allen städtischen Behörden und 

beauftragten Stellen sowie der Kantonspolizei für ihren Einsatz zur Durchsetzung und Beachtung dieser 

Werte.  

Nach der Rückweisung des Geschäfts durch die Geschäftsprüfungskommission (Ziff. 3) hat der Gemeinderat 

die Geschäftsprüfungskommission mit Schreiben vom 2. Mai 2025 gebeten, zur Frage Stellung zu nehmen, 

wie Artikel 60 der Geschäftsordnung des Stadtrats hinsichtlich der Stellungnahme und einer allfälligen 

Antragstellung des Gemeinderats auszulegen sei.  

Die Auslegung seiner Geschäftsordnung ist Sache des Stadtrats, welcher durch sein Büro handelt. In dem 

Sinn hat das Büro des Stadtrats das Geschäft übernommen und den vorliegenden Bericht und Antrag 

(Titelbotschaft) erarbeitet. Das Büro des Stadtrats hat seine Auslegung gemäss dem vorliegenden Bericht 

dem Gemeinderat zu erneuten Stellungnahmen unterbreitet und hat ihm aufgrund des zwischenzeitlich 

erfolgten Legislaturwechsels auch die Gelegenheit gegeben, sich noch einmal inhaltlich zur 

Parlamentarischen Erklärung zu äussern. Mit Schreiben vom 28. Mai 2025 teilt der Gemeinderat mit, er 

verzichte auf weitere Bemerkungen in der Sache, sei mit dem gewählten Vorgehen einverstanden und halte 

an seiner inhaltlichen Stellungnahme vom 9. Oktober 2024 fest. 

Gestützt auf diese Ausführungen empfiehlt das Stadtratsbüro bei Stimmengleichheit für und dagegen und dem 

Stichentscheid des Stadtratspräsidenten gestützt auf die vorstehenden Ausführungen dem Stadtrat 

Zustimmung zu folgendem 

6. Beschlussentwurf  

Der Stadtrat, gestützt auf Art. 60 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019 sowie nach 

Kenntnisnahme der gemeinderätlichen Stellungnahme vom 9. Oktober 2024 / 2. Mai 2025 

beschliesst: 

1. Die parlamentarische Erklärung der SP-/GL-Fraktion vom 19. August 2024 wird beschlossen. 

2. Der Gemeinderat wird um Kenntnisnahme und um Berücksichtigung der parlamentarischen Erklärung 

gebeten. 

Berichterstattung: keine (schriftliche Stellungnahme) 

  



Büro des Stadtrats 
Titelbotschaft für die Stadtratssitzung vom 30. Juni 2025 Traktandum Nr. 7 

 

  (Traktandum 7 / Seite 4) 

 

Langenthal, 4. Juni 2025    IM NAMEN DES STADTRATSBÜROS 

           Der Stadtratspräsident: 

 

           Fabian Fankhauser 

 

           Die Stadtratssekretärin: 

 

           Barbara Labbé 



Gemeinderat  
Stadtratssitzung vom 30. Juni 2025 Traktandum Nr. 8 

 

     (Traktandum 8 / Seite 1) 

 

Mitteilungen des Gemeinderates 

 

 

 

 

    

Langenthal, 21. Mai 2025    IM NAMEN DES GEMEINDERATES 

           Der Stadtpräsident: 

 

           Reto Müller 

           Der Stadtschreiber: 

 

           Marc Häusler 

 

 

 

 

 



Stadtrat 
Stadtratssitzung vom 30. Juni 2025 Traktandum Nr. 9 

 

     (Traktandum 9 / Seite 1) 

 

Bekanntmachung der eingereichten parlamentarischen Vorstösse 

Art. 42 der Geschäftsordnung des Stadtrates vom 24. Juni 2019 

Einreichung von Vorstössen  

1 Jedes Stadtratsmitglied und jede Fraktion hat das Recht, Motionen, Postulate, Interpellationen und Beschlus-

santräge einzureichen. Jugendliche können nach Massgabe von Artikel 51 ein Jugendpostulat einreichen.  

2 Parlamentarische Vorstösse sind schriftlich und unterzeichnet dem Sekretariat zuhanden der Stadtratspräsi-

dentin bzw. dem Stadtratspräsidenten einzureichen. Elektronische Eingaben sind zulässig, sofern die Absen-

derin bzw. der Absender über eine der eigenhändigen Unterschrift gleichgestellte qualifizierte elektronische 

Signatur verfügt.  

3 Sie enthalten eine Überschrift, einen Antrag, und es ist anzugeben, um welche Form eines Vorstosses (vgl. 

Art. 46 ff.) es sich handelt.  

4 Motionen, Postulate und Beschlussanträge sind überdies schriftlich zu begründen.  

5 Wer die dringliche Behandlung eines parlamentarischen Vorstosses verlangt, hat die Dringlichkeit gesondert 

schriftlich zu begründen.  

6 Parlamentarische Vorstösse dürfen Sitte und Anstand nicht verletzen (Art. 15 Abs. 1 Bst. c). 

 

Langenthal, 4. Juni 2025    IM NAMEN DES STADTRATES 

           Der Stadtratspräsident: 

 

           Fabian Fankhauser 

           Die Sekretärin: 

            

           Barbara Labbé 
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